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Ihr Antrag auf Akteneinsicht nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 

15.02.2022 - abschließender Bescheid 

Sehr geehrter Her 

der Abstimmungsprozess zu Ihrem Antrag auf Akteneinsicht hat in unserem Haus einige Zeit in 

Anspruch genommen - ich bitte um Entschuldigung. 

Im Ergebnis lehne ich Ihren Antrag auf Einsicht - die Protokolle des Hygienebeirates betreffend - 

nach eingehender Prüfung ab. Unsere Prüfung ergab, dass die von Ihnen beantragte Aktenauskunft, 

sich auf Dokumente eines Gremiums bezieht, welches durch die dort geführten intensiven Beratungen 

der Bildung des Willensprozesses innerhalb unserer Dienstbehörde, der Senatsverwaltung für 

Bildung, Jugend und Familie, dient. Ihren Antrag lehne ich aus diesem Grund gemäß 810 Absatz 4 

des Informationsfreiheitsgesetzes ab. Damit widerrufe ich meinen Bescheid vom 30.03.2022. Kosten 

entstehen durch die Ablehnung des Antrages nicht. 

Die im Bescheid vom 30.03.2022 erhobene Gebühr in Höhe von 68 Euro für die beantragte 

Akteneinsicht ist bisher nicht auf das angegebene Kassenzeichen überwiesen worden. Eine 

Rückzahlung erübrigt sich somit. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach Zustellung 

dieses Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Familie, Bernhard-Weiß-Straße 6, 10178 Berlin, oder auf elektronischem Weg durch E-Mail mit 

qualifizierter elektronischer Signatur an die E-Mail-Adresse post@senbjf.berlin.de zum 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie » Bernhard-Weiß-Str. 6 + 10178 Berlin 

U + S Alexanderplatz 

  

posi@senbjf.berlin.de -» www.berlin.de/sen/bjf ad Berunarmi



Geschäftszeichen IB einzulegen. Es wird darauf hingewiesen, dass bei schriftlicher oder 

elektronischer Einlegung des Widerspruchs die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der 

Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen ist. Die Einlegung per E-Mail ohne qualifizierte 

Signatur ist nicht fristwahrend. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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